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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


14. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2006


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Abänderung des Programmgesetzes (I) vom 27. Dezember 2006


Einziger Abschnitt - Finanzierung der Patientenorganisationen


Art. 2 - Artikel 245 des Programmgesetzes (I) vom 27. Dezember 2006, ersetzt durch das Gesetz vom 19. März 2013 und abgeändert durch die Gesetze vom 10. April 2014, 17. Juli 2015, 15. April 2018 und 18. Mai 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl "513.412,35" durch die Zahl "763.412,35" ersetzt.

2. Paragraph 4 wird wie folgt ersetzt:

"§ 4 - Die Zuschüsse sind für die Personal- und Betriebskosten bestimmt, die zu Lasten der begünstigten Vereinigungen entstanden sind für die Entwicklung und Unterstützung von Initiativen im Zusammenhang mit den föderalen Zuständigkeiten, für die Förderung der Kenntnisse im Bereich Gesundheit, für die Bereitstellung zugänglicher Informationen, für die Ermittlung der Patientenbedürfnisse, für den Vergleich der föderalen Politik mit den Ansichten der Patienten, für die Berichterstattung über die Erfahrung und Zufriedenheit der Patienten mit der föderalen Politik, für die Förderung der Verbindung zwischen den Föderalverwaltungen und den Patienten, für die Ermöglichung der Teilnahme der spezifischen Patientenvereinigungen an der föderalen Politik über die begünstigten Vereinigungen sowie für die Unterstützung ihrer strukturellen oder projektbezogenen Vertretungsaufträge, die in die föderale Zuständigkeit fallen."

3. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter "und die für das Jahr 2015 festgelegt sind," durch die Wörter ", die für das Jahr 2015 festgelegt sind und in 2023 erhöht werden," ersetzt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 14. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


